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Sitzungsdatum Gremium Ja Nein Enthal-
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verbot gem. 
§ 31 GO LSA 

10.07.2014 Stadtrat der Stadt Genthin     

 Ergebnis der Abstimmung:  beschlossen  abgelehnt 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin beschließt auf der Grundlage des Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt, der Laufbahn-VO FF LSA sowie des 
Beamtengesetzes des LSA die Funktion des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Parchen durch 
 
                         Herrn Gerd Keppler geb. am 24.08.1955 
                         wohnhaft Steinstraße  10 
                         OT Parchen, 39307 Genthin 
 
 
zu besetzen. 
 
Herr Gerd Keppler wird mit Wirkung vom 10.07.2014 für die Dauer von 6 Jahren zum Ortswehrleiter 
der Ortsfeuerwehr Parchen in das Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Paul Karle) (Thomas Barz) 
Fachbereichsleiter/in Bürgermeister 
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Sachverhalt: 
 
Der Ortswehrleiter wird gemäß § 15, Absatz 4, des  Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes LSA für 
die Dauer von 6 Jahren berufen. 
Kamerad Gerd Keppler wurde im April  2008 durch die Stadt Genthin erstmalig in diese Funktion 
berufen, nach Ablauf  des Berufungszeitraumes machte sich ein Vorschlagsverfahren zur 
Neubesetzung der Funktion erforderlich. 
In der Mitgliederversammlung der Angehörigen der Ortsfeuerwehr Parchen am  30.05.2014 haben die 
aktiven Mitglieder personelle Vorschläge zur Wahl unterbreitet. 
Der Vorschlag für den Kameraden Gerd Keppler wurde einstimmig bestätigt. 
Der Kamerad Gerd Keppler verfügt über die Qualifikationen „Leiter einer Feuerwehr“ und 
„Gruppenführer“. Somit werden von ihm die erforderlichen fachlichen Voraussetzungen zur 
Funktionsübertragung “Ortswehrleiter“ erfüllt. 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Genthin wird gebeten, dem Vorschlag der aktiven Feuerwehrangehörigen 
zuzustimmen und den Kameraden Gerd Keppler zum Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Parchen zu 
berufen. 
 
 
 
 
Rechtsgrundlage: Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des LSA,  
                             Laufbahn - VO FF LSA, 
                             Beamtengesetzes des LSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen:   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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